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Haselbach

1. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf hat in der Sitzung vom 24.09.2019 gem.

§ 2 Abs. 1 BauGB die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 60 „Schlossacker“, Haselbach im vereinfachten

Verfahren nach § 13 a BauGB. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 25.09.2019 ortsüblich bekannt

gemacht.

2. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgte vom 26.09.2019 bis einschließlich 03.10.2019.

2. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 60 in der Fassung vom 12.09.2019 wurde mit der

Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.10.2019 bis einschließlich 05.11.2019 öffentlich

ausgelegt.

3. Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 60 in der Fassung vom 12.09.2019 wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 25.09.2019 mit der Frist ein Monat

ab Zugang beteiligt.

4 Der Planungs- und Umweltausschusses hat mit Beschluss vom 26.11.2019 die 1. Änderung des

Bebauungsplans Nr. 60 „Schlossacker“, Haselbach in der Fassung vom 13.11.2019 als Satzung

beschlossen.

5. Ausgefertigt

Stadt Schwandorf

Schwandorf, den

 Siegel

Andreas Feller

Oberbürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 60 wurde am

    gem. § 10 Abs. 3 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu

den allgemeinen Dienststunden bei der Stadt Schwandorf zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über

dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die

Rechtsfolgen des § 44 abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in

der Bekanntmachung hingewiesen.

Stadt Schwandorf

Schwandorf, den

Siegel

Andreas Feller

Oberbürgermeister

Friedhof
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1. Planunterlagen

In den Planunterlagen (Genehmigungsfreistellung/Baugenehmigung)  ist der Höhennachweis zu führen, das natürliche und

das fertige Gelände ist stets genau darzustellen.

2. Ermittlung der Wandhöhe

Die Wandhöhe ist zu messen zwischen der gedachten horizontalen Verlängerung der hergestellten

Erdgeschossfertigfußbodenhöhenoberkante  (OKFEG) zur Außenwand und dem Schnittpunkt der traufseitigen Außenwand mit

der Oberkante der Dachhaut.

3. Nutzungsänderungen im Mischgebiet

Im Falle einer Nutzungsänderung, nach Abbruch und/oder Neubebauung des Grundstücks mit der Flurnummer 55 der

Gemarkung Haselbach ist im Rahmen der Baugenehmigung der schalltechnische Nachweis zu erbringen, der eine

Gebietsverträglichkeit nachweist und damit eine Immissionsbelastung für das unmittelbar angrenzende Wohngebiet

ausschließt.

4. Definition Vollgeschoss (Art. 83 Abs. 7 BayBO)

Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit Art. 2 Abs. 5

BayBO in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort.

Definition Vollgeschoss gem. Überleitungsvorschrift:

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf  ihre Zahl

angerechnet werden.

Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über  der  natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über

mindestens zwei Drittel ihrer  Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten

Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher  liegen als die natürliche oder festgelegte

Geländeoberfläche.

5. Altlasten

Die im Plangebiet befindlichen Grundstücke sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen (z.B.

Aushub) dennoch Auffälligkeiten bezüglich Verunreinigungen auftreten, so ist das auffällige Material getrennt zu lagern,

abzudecken, zu beproben und zu analysieren. Eine Vermischung von auffälligem Material mit unauffälligem natürlich

anstehenden Boden ist zu vermeiden. Es sind umgehend die Stadt Schwandorf, das Landratsamt Schwandorf und das

Wasserwirtschaftsamt Weiden zu informieren, um ggf. das weitere Vorgehen abzustimmen. Für die

Entsorgung/Wiederverwertung sind ggf. Haufwerke anzulgegen und entsprechend der geplanten

Entsorgung/Wiederverwertung zu analysieren (z.B. nach Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) oder Deutschem

Energieholz und Plelet-Verband e.V. (DepV)). Für die Analytik sind mindestens 5 Werktage einzuplanen.

Bebauung Bestand

325

Grundstücksgrenze bestehend mit Flurnummer

Bauparzellen mit Grundstücksgröße,

Nummer und Aufteilung

29

ca. 563 m²

D

Umgrenzung der Flächen, die dem Denkmalschutz unterliegen

(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)

PlanzV 90; Anlage Punkt 14.2.

Höhenlinien der Bay. Vermessungsverwaltung interpoliert

auf Grundlage der DGM 25 Koordinaten in Meter über

Normal Null (m ü. NN.)

(Geländeorientierungswert aufgrund der Maßhaltigheit)

3

6

2

.

0

0

Sichtdreieck

Anbauverbotszone für Gebäude in Meter

Gebäude

Anbauverbotszone für Bäume in Meter

Energieholz und Plelet-Verband e.V. (DepV)). Für die Analytik sind mindestens 5 Werktage einzuplanen.

6. Unterirdische Versorgungsleitungen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da

sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus

Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser

Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem Versorgungsunternehmen geeignete Schutzmaßnahmen

durchzuführen. Auf das „Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen“,

herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen, bzw. die DVGW-Richtlinie GW125 wird in

diesem Zusammenhang verwiesen. Die einschlägigen Normen und Richtlinien können bei Bedarf beim zuständigen

Versorgungsunternehmen, beim Landratsamt oder bei der Stadt eingesehen werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbaulastträger und anderer

Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig

(mindestens jedoch 3 Monate) vor Baubeginn den jeweiligen Versorgungsträgern schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123

BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt

werden können.

7. Denkmalschutz

Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine relevanten Bodendenkmäler bekannt. Gemäß der Sachdatenbank

des BLfD erstreckt sich im Nahbereich des Plangebietes ein flächiges Bodendenkmal (Nr. D-3-6638-04) bis teilweise auf das

bereits bebaute Flurstück Nr. 48/1 im Plangebiet. Hierbei handelt es sich um untertägige Befunde des abgebrochenen

Schlosses von Haselbach. Auch ältere Funde einer mittelalterlichen Burg, welche dem Schloss weichen musste, wurden

gefunden. Etwas entfernt im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Haselbach wurden archäologische

Befunde entdeckt. Darunter befinden sich noch Spuren von Vorgängerbauten, bzw. älteren Bauphasen. Diese Denkmäler

sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort

besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt

bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken. Für zukünftige

Bebauung auf neu im Bebauungsplan ausgewiesenen Flurstücken sind diese Denkmäler nicht von Belang. Es wird jedoch

darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für

Denkmalpflege oder der untere Denkmalschutzbehörde (Stadt Schwandorf) gemäß Art. 8 Abs. 1 - 2 DSchG unterliegen.

8. Hang-/Schichtwasser, örtliche Starkniederschläge

Auf Gefahren und Regelungen durch wild abfließendes Wasser (vgl. §37 Wasserhaushaltsgesetz / Gefahr von sog.

Sturzfluten auch abseits von Fließgewässern) wird aufgrund der steigenden Topographie im Plangebiet nachdrücklich

hingewiesen.

Es empfiehlt sich allgemein zum Schutz gegen örtliche Starkniederschläge sowie möglicherweise auftretendes

Hang-/Schichtwasser bei Gebäudeöffnungen (wie Kellerlichtschächten, Eingängen) die Unterkante der Öffnung mit einem

Sicherheitsabstand über Geländehöhe bzw. Straßenoberkante zu legen sowie beim Bau von Unterkellerungen notwendige

Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche bzw. Vernässungen des Mauerwerks zu treffen. Bei der Anordnung von Auffüllungen

und Abgrabungen ist dies zu berücksichtigen. Die Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken ist zu vermeiden.

9. Grundwasser, Versickerung und Ableitung von Regenwasser / Schmutzwasser

Auf die „Niederschlagswasserfreistellungsverordnung“  (NWFreiV) vom 01.01.2000, veröffentlicht im Bayer. Gesetz- und

Verordnungsblatt Nr. 3/2000, und auf die „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem

Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW), veröffentlicht im AllMBl Nr. 3/2000, wird hingewiesen.

Es wird dringlich empfohlen, Flächenversiegelungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und einen Einbau

von Regenwasserzisternen vorzusehen. Diese können zur Gartenbewässerung sowie zur Grauwassernutzung dienen und

genutzt werden.

Eine oberflächennahe Versickerung von Niederschlagwasser auf nicht versiegelten Flächen (z.B. Gärten) ist aufgrund der

geringen Wasserdurchlässigkeiten der anstehenden Böden und der hohen Grundwasserstände nicht möglich.

In nächster Nähe des Entwässerungsanschlusses (Trennkanalsystem) ist somit ein Regenrückhaltebecken im topographisch

tiefliegendsten Bereich des Plangebiets in erdnaher Bauweise zu erbringen.

Der Grundwasserpegel im Plangebiet liegt laut geotechnischen Bericht vom 01.08.2019, bzw. den durchgeführten Bohrungen

im Bereich der Planstraße und des Regenrückhaltebeckens zwischen 1m und 4m unterhalb der Geländeoberkante.

Genaue Grundwasserstände zu den spezifischen Bohrungen im Plangebiet sind der Tabelle 8 auf Seite 10 des

geotechnischen Berichts zu entnehmen.

Der Einbau einer „weißen Wanne“ kann aufgrund des relativ hohen Grundwasserpegels im Plangebiet notwendig sein.

10. Hinzuziehung Statiker / Bodengutachter

Im Hinblick auf die immer höheren Anforderungen bei Bebauungen in Hanglage wird für die Gründung von baulichen Anlagen

die Hinzuziehung eines Statikers empfohlen. In diesem Zusammenhang ist auch zur Klärung der Baugrund-, Grundwasser-

und Sickerverhältnisse die Einschaltung eines Bodengutachters notwendig, auch da die anstehenden Böden stark

unterschiedliche Baugrundfestigkeiten aufweisen.

11. Bodenaushub / Gründungen

Bei den vorliegenden Bodenverhältnissen sind, je nach Höheneinstellung des Gebäudes, konventionelle Flachgründungen

möglich. Ggf. können in Abhängigkeit der genauen Grundstückslage, Grundstückstiefe und Setzungsempfindlichkeit der

Bauwerke zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. der Einbau zusätzlicher Tragschichten oder Fundamenttieferführungen

erforderlich werden. Zusätzlich muss in den anstehenden Schluffen/Tonen nach lang andauernden Trockenperioden in

Verbindung mit einem Wasserentzug mit Schrumpfsetzungen gerechnet werden, was bei der Planung der Gründungen zu

berücksichtigen ist.

12. Brandschutz

Der Einsatz von Rauchmeldern in Wohngebäuden kann frühzeitig Brandentstehung melden und in erheblicher Weise

kostengünstig dazu beitragen, Gebäudebestand zu schützen und Leben zu retten. Seit dem 1. Januar 2013 gilt eine

Rauchmelderpflicht für Gebäude. Alle Neu- und Umbauten müssen seitdem mit Rauchmeldern ausgestattet werden. (siehe

Art. 46 Abs. 4 BayBO).

Ein- und Ausfahrten der Baugrundstücke

13. Ein- und Ausfahrten der Baugrundstücke

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme wird für die sichere Entwässerung des anfallenden Niederschlagwassers sowie zum

Schutz der Fußgänger auf der hangabwärts gelegenen Straßenseite ein Hochboard angelegt. In diesem Bereich wird im

Rahmen der Straßenplanung vorsorglich ein Bereich für die Ein- und Ausfahrt der Baugrundstücke abgesenkt.

14. Erschließung der Privatgrundstücke und Ausstattung im öffentlichen Raum

Die Erschließung der privaten Grundstücke wird im Zuge der Erschließungs- und Ausführungsplanung der Stadt verbindlich

festgelegt. Eine nachträgliche Verlegung/ Anpassung von baulicher Ausstattung des öffentlichen Raumes und Erschließung

der Privatgrundstücke ist zu Lasten der Allgemeinheit nicht möglich.

15. Müllabfuhr

Die Parzellen mit den Nummern 13, 14 und 16 ist mit dem Müllfahrzeug nicht direkt anfahrbar. Die Anschlusspflichtigen haben

laut Abfallwirtschaftssatzung somit ihre Abfallbehälter zur nächsten vom Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle (Wendeanlage)

zu bringen.

16. Erschließung mit Kommunikationsanlagen

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer

Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. Es ist sicherzustellen,

dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie

Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist. Dem Erschließungsträger wird auferlegt, für das Vorhaben einen

Bauablaufzeitenplan aufzustellen. Er ist bei Bedarf verpflichtet, in Abstimmung mit der Telekom im erforderlichen Umfang

Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese

durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch

kostenlos zu sichern. Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“, herausgegeben

von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten.

Die geplanten Verkehrswege dürfen nach der Errichtung der Telekommunikationsinfrastruktur  in Lage und Verkauf nicht mehr

verändert werden. Gemäß Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 muss eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung

der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen werden. Ebenso muss durch den Erschließungsträger

eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau  und Leitungsbau erfolgen.

Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur

Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger, ist es dringend erforderlich, sich

mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit dem zuständigen Ressort der Deutschen Telekom Technik GmbH  in Verbindung zu

setzen.

17. Elektrische Anschlüsse

Die elektrischen Anschlüsse erfolgen mit Erdkabel. Die bereits bestehende 20kV Leitung wird im Rahmen der

Erschließungsarbeiten unterirdisch verlegt. Bei Erdarbeiten ist deshalb die Bayernwerk AG zu verständigen, um die Lage der

Kabeltrassen genau zu bestimmen und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen festzulegen. Die

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektronische Anlagen und

Betriebsmittel sind zu beachten.

18. Kreisstraße und Zufahrten

Zufahrten und Zugänge zur Kreisstraße dürfen auch während der Bauphase nicht angelegt werden. Es ist die bestehende

Ein- und Ausfahrt zur Kreuzstraße zu nutzen.

Der Bauwerber des Flurstücks Nr. 48/1 hat nach Fertigstellung der neuen Zufahrt aus dem Neubaugebiet den

ordnungsgemäßen Rückbau der Zufahrt zur Kreisstraße durchzuführen. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt künftig über die

neue Erschließungsstraße „Planstraße“.

Beim Anschluss der neuen Erschließungsstraße (Planstraße) an die SAD 20 dürfen die Entwässerungsanlagen der

Kreisstraße nicht beeinträchtigt werden.

19. Markierung der Zufahrtsstraße

Die durch die Erschließung des Baugebietes erforderliche Beschilderung bzw. Markierung der Zufahrtsstraße

(Erschließungsstraße) ist mit der zuständigen Verkehrsbehörde abzustimmen. Die Kosten hat der Träger der Maßnahme zu

übernehmen.

20. Entschädigungsansprüche gegen den Baulastträger

Gegen den Straßenbaulastträger der Kreisstraße SAD 20 können von späteren Bauherren oder deren Rechtsnachfolgern

keine Entschädigungsansprüche wegen Lärm oder anderer von der Kreisstraße verursachten Immissionen geltend gemacht

werden.

Die Baulastträger tragen keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplans sind.

21. Sichtdreieck (Art. 26 BayStrWG: Freihaltung von Sichtdreiecken)

Im Einmündungsbereich der Kreuzstraße in die Kreisstraße SAD 20 ist eine dreieckige Fläche mit einer Seitenlänge von

jeweils 100 m zu den Seiten entlang der Kreisstraße und von 10 m entlang der Kreuzstraße von jeglicher Bebauung,

Anpflanzung und Materiallagerung freizuhalten, soweit diese die Fahrbahnoberfläche um mehr als 1,0 m überragen.

22. Fahrzeug-Rückhaltesysteme und Regenrückhaltebecken

Vorsorglich wird auf die Einhaltung der „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme

(RPS)“ in Bezug auf passive Schutzmaßnahmen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme und des Regenrückhaltebeckens im

Bereich der Kreisstraße hingewiesen. Die anfallenden Kosten sind vom Vorhabenträger zu übernehmen, diesbezüglich ist

eine Ablösevereinbarung mit dem Landkreis Schwandorf zu schließen.

23. Immissionen

Die Planungsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind dem Verkehrslärm der Kreisstraße SAD 20 ausgesetzt.

Es kommt im südlichen Geltungsbereich auf den Parzellen 8 bis 13 zu Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN

18005. In den südlichen Randbereichen der Parzellen 8 bis 13 kommt es zwischen Geltungsbereichsgrenze des

Bebauungsplans und Baugrenze des Gebietes WA3 zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach 16. BImSchV. Die

Überschreitungen der angegebenen Werte sind für eine Wohnnutzung nicht als gesundheitsschädigend zu bewerten.

Bei Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 sind die ermittelten Immissionswerte den angegebenen

Lärmpegelbereichen II und III zuzuordnen. Die Orientierungswerte nach DIN 18005 werden im Mischgebiet (Flurstück 55)

nicht überschritten. Dementsprechend sind die in der Planzeichnung angegebenen Markierungen/Planzeichen zum Schutz

gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Mischgebiet lediglich als vorsorgender Lärmschutz für mögliche Wohngebäude,

bzw. mögliche Wohnbereiche anzusehen. Die Wohngebiete WA1-3 sind aufgrund der tatsächlichen Betroffenheit von

Immissionen der Kreisstraße SAD 20 an den Verbau passiver Lärmschutzmaßnahmen gebunden.

Die in den Festsetzungen formulierten Schalldämmmaße sind Mindestanforderungen. Höhere Schalldämmmaße der

Außenbauteile sind empfehlenswert, um auch zukünftig erhöhten Anforderungen an die Lärmvorsorge zu gewährleisten.

Besonders ausdrücklich wird dies für den passiven Lärmschutz der Südfassade auf den Parzellen 8 bis 13 empfohlen.

Es wird empfohlen, Schlafräume auf lärmabgewandten Seiten zu planen/platzieren (vorzugsweise nach Norden).

Als „schutzbedürftige Räume“ zu betrachten sind alle Wohn- und Aufenthaltsräume zu Tag- und Nachtzeiten, also auch

Schlafräume.

24. Schonender Umgang mit Grund und Boden (BBodSchG)

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden (§ 1a Abs. 2 BauGB). Der belebte Oberboden und

ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, bei Baumaßnahmen getrennt und fachgerecht abzutragen, fachgerecht

zwischen zu lagern, vor Verdichtung zu schützen und nach den Baumaßnahmen möglichst wieder auf dem Grundstück für die

Wiederherstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht seiner Nutzung zurückzuführen. Die Aushubmieten sind mit einer

Baufolie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden. Das Erdplanum ist

unmittelbar nach dem Freilegen mit einer Tragschicht zu schützen. Nach Möglichkeit ist das Erdplanum abschnittsweise

freizulegen und in Tagesleistung zu überbauen. Witterungseinflüsse (Tagwasser, Austrocknung, Frost, etc.) sind zu

verhindern. Übermäßige Bodenverdichtungen im Umfeld der Baumaßnahmen sind zu vermeiden. Es wird empfohlen, dass

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgesehen sind, zum Schutz vor Verdichtung nicht befahren

werden. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen (Regen, etc.) ist das Befahren von Flächen, die als Grünfläche oder zur

gärtnerischen Nutzung vorgesehen sind generell zu vermeiden, ansonsten sind Schutzvorkehrungen zu treffen. Geeignete

Maschinen (Bereifung, Bodendruck) sind auszuwählen.

Die bei Aushub anfallenden Böden sind je nach geotechnischer Aufgabenstellung für eine Wiederverwendung nur bedingt

geeignet. Organische, breiige und weiche Böden können grundsätzlich nicht wieder eingebaut werden.

Die bei Aushub anfallenden Böden sind je nach geotechnischer Aufgabenstellung für eine Wiederverwendung nur bedingt

geeignet. Organische, breiige und weiche Böden können grundsätzlich nicht wieder eingebaut werden.

Die Schluffe und Tone können nur nach Zugabe von Bindemitteln wiederverwendet werden. Die anfallenden Sande sind zum

Wiedereinbau geeignet, hierbei sind Tonlagen sowie Sande mit hohem bindigem Anteil (Feinkornanteil > 15%) zu separieren.

Es wird eine max. Höhe von 2m für Oberbodenmieten und max. 4m für Unterboden- und Untergrundmieten empfohlen. Es

wird außerdem empfohlen, dass Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgesehen sind, zum Schutz

vor Verdichtung nicht befahren werden. (Baugrundgutachten vom 01.08.2019) .

25. Mutterboden

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten sind die Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 und DIN 19731 zu

beachten. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) ist nach den materiellen Vorgaben des § 12 BBodSchV zu verwerten.

Bodenaushubmaterial soll, nach Möglichkeit direkt im Baugebiet, wieder seiner Ursprungsnutzung zurückgeführt werden.

26. Verwendete Grundlagen, Plangenauigkeit

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der Stadt Schwandorf, zur Verfügung gestellt durch die

Bayerische Vermessungsverwaltung (Katastervermessungen gemäß Gesetzes über die Landesvermessung und das

Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG,)) mit Stand Februar 2018 sowie der topographischen

Bestandsaufnahme des IB Janka mit Stand 26.11.2018 digital erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen. Es

können sich dennoch im Rahmen einer späteren Ausführungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben. Hierfür kann

seitens der Stadt keine Gewähr übernommen werden.

27. DIN-Normen und sonstige Vorschriften

Die in diesem Bebauungsplan genannten DIN-Normenblätter, VDI-Richtlinien und sonstige Vorschriften werden während der

üblichen Öffnungszeiten im Amt für Planen und Bauen, Sachgebiet Stadtplanung (Rathaus, Erdgeschoss, barrierefrei

erreichbar über den Haupteingang Spitalgarten 1 in 92421 Schwandorf) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die

betreffenden DIN-Vorschriften sind außerdem archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt, bzw. sind auch über den

Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämtlicher DIN-Vorschriften ist das Deutsche Institut für Normung

e.V., Berlin.

PlanZV 90; Anlage Punkt 15.14

2.2     Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 ff BauNVO)

2.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.§ 16 Abs. 2 und 3 BauNVO, § 17 BauNVO und  § 19 BauNVO)

GRZ 0,4 (WA1-WA3), GRZ 0,6 (MI)  PlanZV 90; Anlage Punkt 2.5

Soweit sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen der Planzeichnung nicht geringere Werte ergeben, wird in

den in den Teilflächen (WA1), (WA2) und (WA3) des Allgemeinen Wohngebiets 0,4, in der Teilfläche (MI) des

Mischgebietes eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 i.S. des § 17 BauNVO als Höchstgrenze festgesetzt. Für die

Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der in

der Planzeichnung festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen

von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO, baulichen Anlagen unterhalb der

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf

durch die Grundflächen der in vorgenanntem Satz bezeichneten Anlagen bis zu maximal 50 vom Hundert überschritten

werden.

2.2.2 Höhe der Baulichen Anlagen und deren Bezugspunkte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m § 18 BauNVO)

Höhenentwicklung der Hauptgebäude:

Folgende Gebäudehöhenfestsetzungen mit Höhenbeschränkung werden für die einzelnen Teilflächen des Allgemeinen

Wohngebiets (WA1, WA2 und WA3) und für die einzelne Fläche des Mischgebiets (MI) als Höchstmaß über der

hergestellten Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (OKFEG max.) getroffen:

Hauptgebäude:

- Max. Wandhöhe: 6,50 m talseitig, 5,50 m bergseitig

- Mindestwandhöhe: 2,40 m

Nebengebäude:

- Max. Wandhöhe: 3,00 m

Bezugspunkte:

Für die Teilflächen WA1 und WA3 des allgemeinen Wohngebiets sowie für die einzelne Fläche des Mischgebiets (MI)

beträgt die maximal zulässige Erdgeschossfertigfußbodenhöhe  (OKFEG max.) 0,50 m über dem höchsten Punkt des

hergestellten Niveaus der nächstgelegenen, angrenzenden Erschließungsstraße.

WA1: Kreisstraße

WA3: Planstraße des Plangebiets

Für die Teilfläche WA2 des allgemeinen Wohngebiets beträgt die maximal zulässige Erdgeschossfertigfußbodenhöhe

(OKFEG max.) 0,50 m über dem höchsten Punkt des hergestellten Niveaus der innenliegenden Maueroberkante an der

angrenzenden Erschließungsstraße.

WA2: Stützmauer

2.3    Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet (WA1-3) werden bei den Hauptgebäuden maximal zwei (II) und im Mischgebiet (MI) maximal

drei (III) Vollgeschosse als Höchstgrenze i.S. des § 20 BauNVO festgesetzt. Bei oberirdischen Nebengebäuden ist max.

ein (I) Vollgeschoss zulässig.

2.4    Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Für alle Baugebietsteilflächen werden je Wohngebäude 2 Wohneinheiten als Höchstmaß festgesetzt.

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO und § 23 BauNVO)

3.1    Überbaubare Grundstücksflächen  (vergl. § 23 BauNVO)

PlanZV 90; Anlage Punkt 3.5

3.2    Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans wird eine offene Bauweise ( o) festgesetzt.

4 Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

PlanZV 90; Anlage Punkt 6.2

PlanZV 90; Anlage Punkt 6.1

4.1 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (M)

Die öffentliche Verkehrsfläche wird mit der besonderen Zweckbestimmung Mischfläche (M) festgesetzt. Eine Abgrenzung

gegenüber Flächen, welche nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, erfolgt durch die Straßenbegrenzungslinie.

PlanZV 90; Anlage Punkt 6.3

4.2 Stützmauer

Die Anpassung an die Verkehrsflächen wird durch die Errichtung einer Stützmauer entlang der Erschließungsstraße des

Plangebiets vorgenommen.

PlanZV 90; Anlage Punkt 15.9

4.3 Festgelegte Einfahrten

PlanZV 90; Anlage Punkt 6.4

5 Baulicher Abstand (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Art. 23 BayStrWG: Errichtung baulicher Anlagen)

5.1    Anbauverbotszone

Innerhalb der Bauabstandszone, bzw. Anbauverbotszone zur Kreisstraße sind keinerlei baulichen Anlagen zulässig. Die

Bauabstandszone beträgt 15 m.

PlanZV 90; Anlage Punkt 15.8

6 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 BayBO)

6.1    Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB und Art. 6 BayBO)

Die Vorgaben über Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind einzuhalten. Die Messung hat sich am

jeweils festgelegten hergestellten Straßenniveau zu orientieren und nicht an der natürlichen Geländeoberfläche.

6.2    Stellplätze, Garagen und deren Zufahrten

Für die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze gilt die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und deren Ablösung

(Stellplatzsatzung) der Stadt Schwandorf in der jeweils geltenden Fassung.

Der Stauraum vor Garagen sowie deren Zufahrten darf hierbei nicht als Stellplatz zur Berechnung herangezogen werden.

Der Stauraum muss mindestens 3,00 m zur eigenen Grundstücksgrenze betragen und darf straßenseitig nicht

eingefriedet werden. Sämtliche Zufahrten und Stellplätze sind aus versickerungsfähigen Belägen herzustellen.

6.3 Dächer

Zulässig sind alle geneigten Dächer mit mindestens 25° Dachneigung. Es sind nur Dachsteine und Dachpfannen in den

Farben ziegelrot bis rotbraun oder hellgrau bis anthrazit aus Ziegel oder Betonstein zulässig.

6.4 Technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung

Technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie wie Photovoltaik, Sonnenkollektoren usw. sind nur an Gebäuden

zulässig. Sie dürfen auf den gesamten Dachflächen als Aufdachanlagen oder dachintegriert und an Fassaden angebracht

werden. Dachanlagen dürfen nur dachneigungsgleich ausgebildet werden. Sie dürfen hierbei einen Maximalabstand von

0,30 m gegenüber der Dachhaut, gemessen von Oberkante Dachhaut zur Oberkante Anlage, aufweisen und den First um

nicht mehr als 0,30 m überragen.

OK Straße  in m ü. NN PlanzV 90; Anlage Punkt 15.10382,79

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

öffentliche Verkehrsfläche mit

besonderer Zweckbestimmung: Mischfläche

M

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten

(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

hier: Abgrenzung WA1 zu WA2 und WA3

Stützmauer

Einfahrt

Umgrenzung der Flächen, die

von der Bebauung freizuhalten sind

Fläche für die Abwasserbeseitigung:

Regenrückhaltebecken

R

6.5 Zwerchgiebel und Querbauten

Zwerchgiebel und Querbauten sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Sie

müssen sich der Gestaltungsform und Gestaltung des Hauptbaukörpers unterordnen. Eine Unterordnung liegt vor, wenn

diese in Länge weniger als 1/3 und in der Breite weniger als 1/4 der Hauslänge aufweisen. Sie dürfen den First des

Hauptdaches nicht überragen.

6.6    Anbauten und Wintergärten

Anbauten und Wintergärten sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Bei

eingeschossigen Anbauten und Wintergärten bis zu einer Gesamthöhe von 3,80 m sind auch flacher geneigte Dächer,

Flachdächer, sowie andere Deckungsmaterialien als bei den Hauptdächern zulässig.

6.7    Einfriedungen

Als Einfriedungen der privaten Grundstücke sind nur Hecken oder Zäune bis zu einer max. Höhe von 1,20 m über dem

bestehenden Gelände zulässig. Die zulässigen Arten und Mindestpflanzqualitäten lebender Einfriedungen sind der

Pflanzenliste 1 Sträucher zu entnehmen.

6.8 Geländegestaltung der privaten Baugrundstücke

Bei Aufschüttungen mit Materialien sowie Abgrabungen sind die bau-, bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorgaben

einzuhalten.

Anpassung an die Verkehrsflächen:

Das fertige Niveau der Grundstücksränder ist exakt und im unmittelbaren Anschluss an das fertige Höhenniveau der

zentralen Erschließungen (öffentliche Verkehrsflächen und öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer

Zweckbestimmung) anzupassen. Die Anpassung an die Verkehrsflächen im Gebiet WA2 wird von der Stadt Schwandorf

im Rahmen der Erschließungsplanung durch das Errichten einer Stützmauer entlang der Erschließungsstraße

durchgeführt (siehe Punkt 4.2)

Offene Abgrabungen:

Offene Abgrabungen zur Belichtung des Kellergeschosses dürfen in einem Umfang von maximal 1,50 m vor

Gebäudeaußenwänden hervortreten und je Außenwandseite eine additive Lauflänge von 2,00 m nicht überschreiten. Die

Freilegung von Kellergeschossen ist unzulässig.

6.9    Baugrundverhältnisse

Bei Aushub müssen die Baugrundverhältnisse überprüft und vom Sachverständigen für Geotechnik (Bodengutachter)

abgenommen werden.

Ohne rechnerischen Nachweis dürfen nach DIN 4124 nachfolgende Böschungswinkel (Regelböschungen) beim

Herstellen von Baugruben oberhalb von Grund- oder Schichtwasserhorizonten nicht überschritten werden:

Sand, Schluff/Ton (weich): 45°

Schluff/Ton (steif bis halbfest): 60°

Sämtliche im Zuge der Erdbauarbeiten erstellten Böschungen sind -sofern sie nicht durch einen Verbau gesichert werden-

durch geeignete Maßnahmen vor Erosion und der Witterung zu schützen (z.B. durch eine Folienabdeckung).

Sollte es beim Einsetzen der Verbauelemente zur Entstehung von Hohlräumen hinter den Verbauelementen kommen,

sind sämtliche Hohlräume unverzüglich z.B. mit Sand, Splitt oder Magerbeton zu verfüllen.

Bei Verdichtungs- und Rammarbeiten ist bei dynamischen Verdichtungsarbeiten darauf zu achten, dass diese nicht zu

einem Kapillarwasseranstieg mit der Folge einer Bodenaufweichung führen. Der Bodeneinbau hat lagenweise (max.

30cm) zu erfolgen und ist auf Dpr>100% zu verdichten. Die einzelnen Einbaulagen sind mit geeigneten

Verdichtungsgeräten mit mehreren Übergängen zu verdichten. Die ausreichende Verdichtung ist durch

Kontrolluntersuchungen (z.B. Sondierungen, Plattendruckversuche, etc.) nachzuweisen.

6.10 Nachbaupflicht für Doppelhäuser

Wird ein Hauptgebäude in den Teilflächen WA1, WA2 oder WA3 des allgemeinen Wohngebietes auf einer gemeinsamen

Grundstücksgrenze errichtet (Doppelhaushälfte), hat sich der Nachbauende in der Wahl des Hauptgebäudes und in

Höhenentwicklung, Dachform, Neigung und Eindeckung, der Gauben, Zwerchbauten, Wandmaterialien und Farbe dem

Vorbauenden exakt anzupassen.

7 Flächen für Versorgungsanlagen, Flächen für die

Abwasserbeseitigung und Versorgungsleitungen

7.1    Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der besonderen Zweckbestimmung

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagwasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

PlanZV 90; Anlage Punkt 10.2
Gem. Art. 41 BayBO ist der Bauherr für die schadlose Beseitigung des Regenwassers verantwortlich. Dieses darf nicht

zum Nachteil Dritter ab- / umgeleitet werden.

Niederschlagwasser soll über technische Hilfsmittel (z.B. Drainagen) abgeleitet werden. Die Erschließungsstraße im

Plangebiet soll über seitliche Drainstränge entwässert werden.

Zur Abwasser- bzw. Niederschlagwasserbeseitigung ist (Trennkanalsystem) ein naturnah gestaltetes

Regenrückhaltebecken mit besonderer Zweckbestimmung „Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagwasser“ in

erdnaher Bauweise in nächster Nähe des Entwässerungsanschlusses am topographisch tiefliegendsten Punkt des

Plangebietes (südwestlichste Grenze des Geltungsbereiches) zu errichten. Das Regenrückhaltebecken muss den

Bemessungen nach ATV-A-128 und mit seiner Entlastungsrate dem Merkblatt DWA-M-178 der „Deutschen Vereinigung

für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.“  entsprechen.

Sowohl Niederschlagwasser als auch Schmutzwasser werden über das städtische Abwassersystem (Trennkanalsystem)

entsorgt. Bei Entwässerung ist die Rückstauebene des Kanals zu berücksichtigen; diese ist gem. Vorgaben der

Entwässerungssatzung auszuführen. Bei Ableitung von Niederschlagwasser und Schmutzwasser müssen sowohl bei der

generellen Schmutzwasserableitung als auch bei der Ableitung aus dem Regenrückhaltebecken die „Technischen Regeln

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) eingehalten werden.

Bei der Niederschlagswasserbeseitigung müssen die DWA-Merkblätter DWA-M-153, DWA-A-117 und DWA-A-138

eingehalten werden. Für die Niederschlagwassereinleitung in den Haselbach ist eine wasserrechtliche Genehmigung

erforderlich.

Der Grundwasserpegel im Plangebiet liegt relativ hoch. Bei der Konstruktion von Fundamenten muss dies berücksichtigt

werden. Zum mittleren höchsten Grundwasserstand ist ein Abstand von mindestens 1m einzuhalten, um eine

ausreichende Filterstrecke für eingeleitete Niederschlagsabflüsse (z.B. Drainagen) zu gewährleisten.

7.2    Führung von Versorgungsleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

PlanZV 90; Anlage Punkt 8

PlanZV 90; Anlage Punkt 8

Die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabel sind ausschließlich unterirdisch zulässig. Eine oberirdische

Verlegung kann bei Vorliegen von erheblichen substanziellen Umsetzungsschwierigkeiten ausnahmsweise zugelassen

werden. Diese sind im Bedarfsfall detailliert darzulegen.

Die Kanal- und Wasserleitungen sind im Bereich der Straßenachsen zu verlegen.

Grundleitungen sollen grundsätzlich von einer bereits befestigten Bodenebene aus verlegt werden.

8 Immissionsschutz

PlanZV 90; Anlage Punkt 15.6

8.1 Passive Schallschutzmaßnahmen

(1)  Die im Plan gekennzeichneten südlichen Fassadenseiten der Parzellen 8 bis 13 im Gebiet WA3 sind nach DIN 4109

dem Lärmpegelbereich III zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Wohnräume befinden, wird für diese

Fassade das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender Tabelle

festgesetzt.

(2)  Die im Plan gekennzeichneten östlichen und westlichen Fassadenseiten der Parzellen 8 bis 13 im Gebiet WA3 sind

nach DIN 4109 dem Lärmpegelbereich II zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Wohnräume befinden, wird

für diese Fassade das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges gemäß nachfolgender

Tabelle festgesetzt.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

oberirdisch; hier 20kV-Leitung

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdisch; hier 20kV-Leitung

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweilteinwirkungen

im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Lärmpegelbereich II

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich

III

erf. R´w, ges

35 dB

Lärmpegelbereich

II

erf. R´w, ges

30 dB

LPB III

LPB II

(3)  Bei ausgebauten Dachgeschossen mit darunter liegenden schutzbedürftigen Räumen gilt für das Dach dasselbe

Gesamtschalldämm-Maß wie für die Fassaden.

(4)  Das erforderliche Schalldämmmaß von Fenstern für die schutzbedürftigen Fassadenseiten ist nach DIN 4109 und

VDI 2719 zu bestimmen.

(5)  Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719.

(6)  Um beim Einbau von Schallschutzfenstern eine Belüftbarkeit der Räume zu gewährleisten, sind die zu öffnenden

Fenster an Fassadenseiten ohne Überschreitung der Orientierungswerte anzubringen. Ist dies nicht möglich, so sind

mechanische Belüftungseinrichtungen (z.B. Schalldämmlüfter) vorzusehen. Die Schalldämmlüfter müssen mindestens

das gleiche Schalldämmmaß wie die Fenster aufweisen. Ist dies nicht möglich, müssen die betreffenden

schutzbedürftigen Räume über eine zentrale Wohnraumbelüftungsanlage belüftet we rden.

(7)  Die Schallleistung von Wärmepumpen wird auf <50 dB(A) festgesetzt; der Abstand zur jeweils benachbarten

Baugrenze muss mindestens 7m betragen

(8) Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile

nach DIN 4109 nachzuweisen. Gemäß Art. 73 BayBO ist dieser Schallschutznachweis bei Gebäuden geringer

Schwierigkeit vom Bauherrn in Eigenverantwortung durchzuführen .

8.2 Schallschutzvorbauten

Werden Schallschutzvorbauten (Wintergärten, verglaste Balkone) vorgesehen, so ist sicherzustellen, dass diese nicht als

Aufenthalts- bzw. Schlafräume genutzt werden können. Eine Nutzung der genannten Schallschutzvorbauten als bloße

Aufenthaltsräume im Sinne von Art. 48 BayBO ist ausnahmsweise jedoch möglich, wenn die Schallschutzvorbauten nicht

als Schlafraum genutzt werden können und ausschließlich der schalltechnische Orientierungswert für den Nachtzeitraum

überschritten ist.

9 Grünordnerische Festsetzungen

 PlanZV 90; Anlage Punkt 9

PlanZV 90; Anlage Punkt 13.2

9.1    Private Grundstücksflächen / nicht überbaute Flächen, Grünflächenanteil

Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. Der Mindestanteil

beträgt je Baugrundstück 35 % der gesamten Teilfläche. Flächen mit naturnahen Regenrückhalteeinrichtungen können

hierauf angerechnet werden. Je angefangener 400 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum der

1. Wuchsordnung der nachfolgenden Pflanzenliste 2 oder 3 zu pflanzen. Alternativ können Strauchpflanzungen mit

mindestens 2 Gehölzen je angefangener 200 m² Grundstücksfläche gemäß Pflanzenliste 1 erfolgen. Die

Strauchpflanzungen sind mindestens zweireihig in Gruppen mit mindestens 8 Gehölzen je Gruppe anzulegen. Abstand

der Reihen 0,8 - 1,0 m, Abstand der einzelnen Pflanzen 1,0 - 1,2 m in den Reihen. Je Gruppe sind mindestens zwei

verschiedene Arten zu verwenden.

Eine Kombination aus Baum- und Strauchpflanzungen zur Erbringung der Mindestbegrünung ist zulässig.

Nicht verwendet werden dürfen alle fremdländischen und züchterisch veränderten Nadelgehölze mit gelben oder blauen

Nadeln und über 2 m Wuchshöhe. Die Bepflanzungsmaßnahmen der privaten Grundstücksflächen sind spätestens in der

dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden Pflanzperiode durchzuführen.

Laut RPS (Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme) ist ein

maßgeblicher Abstand zwischen Bäumen und Fahrbahnrand zur Kreisstraße von 7,50 m erforderlich.

9.2    Verringerung der Flächenversiegelung

Private Verkehrsflächen und sonstige befestigte Flächen sind mit Ausnahme aller Bereiche, auf denen

grundwassergefährdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhöhte Verschmutzungsgefahr ausgeht, mit un- oder

teilversiegelnden Belägen zu befestigen. Festgesetzt werden Rasengittersteine, Pflasterbeläge mit offenen, mindestens

2 cm breiten Fugen, wassergebundene Decken oder Schotterrasen, sowie wasserdurchlässiges Pflaster mit sehr

geringem Abflussbeiwert und hoher Luft- und Wasserdurchlässigkeit. Zufahrten und Zugänge sind so auszubilden, dass

das Oberflächenwasser den öffentlichen Straßen nicht zugeführt werden kann.

9.3 Schonender Umgang mit Grund  und Boden (BBodSchG)

Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei Baumaßnahmen abzutragen, fachgerecht zwischen zu lagern, vor

Verdichtung zu schützen und wieder seiner Nutzung zuzuführen.

9.4 Verkehrsbegleitgrün

Flächen, die nicht zwingend für Einfahrten und Wenderadien benötigt werden, sind gärtnerisch anzulegen (Wiesen-,

Stauden- oder Gehölzfläche). In der Fläche darf nur nicht schädlich verschmutztes Niederschlagswasser über geeignete

Einrichtungen abgeleitet werden. In der Wendeanlage ist ein Baum zu pflanzen (siehe Planzeichnung). Der Standort kann

aufgrund örtlicher Gegebenheiten und den Ergebnissen späterer Planungsebenen geringfügig angepasst werden. Die

zulässigen Gehölzarten und Qualitäten sind der Pflanzenliste 3 Hochstammbäume zu entnehmen.

9.5    Gehölzarten und Qualitäten

Pflanzenliste 1 "Sträucher":

(Mindestqualität: mind. 2x verpflanzt, mind. 60/100 cm Höhe)

Berberis vulgaris - Berberitze

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Haselnuss

Crataegus monogyna/laevigata - Weißdorn

Prunus spinosa agg. - Artengruppe Schlehe

Rosa canina - Hundsrose, und weitere Wildrosen

Salix caprea - Salweide

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball*

Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball*

* Giftpflanzen gem GUV-SI 8018

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden.

Pflanzenliste 2 "Obsthochstämme":

(Mindestqualität Stammumfang 16/18 cm )

Pflanzenliste 3 "Hochstammbäume":

(baumförmige Gehölze: Hei 2 x v. 150-200 in geschlossener Pflanzung, H 3x v. B. 12-14 als Einzelpflanzung )

Acer campestre                               - Feld- Ahorn

Acer platanoides - Spitzahorn, in Sorten

Acer pseudoplatanus - Bergahorn

Carpinus betulus - Hainbuche, in Sorten

Craetaegus laevigata und lavallei - Weißdorn, in Sorten

Prunus avium - Vogelkirsche, in Sorten

Quercus robur  - Stieleiche

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere

Tilia cordata - Winterlinde, in Sorten

Tilia platyphyllos - Sommer- Linde

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden.

9.6    Grenzabstände von Gehölzpflanzungen

Bei allen Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die geltenden Regelungen des Bay.

Ausführungsgesetzes zum BGB Art. 47-50 zu beachten.

Laut RPS (Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme) ist ein

maßgeblicher Abstand zwischen Gehölzpflanzen (Bäumen) und Fahrbahnrand zur Kreisstraße von 7,50 m erforderlich.

Gehölzflächen (Gehölz, dessen Stammdurchmesser weniger als 10 cm beträgt) sollten 3 m Abstand zum Fahrbahnrand

aufweisen. Diese Abstandsregelung wird in den Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 60

“Schlossacker“, Haselbach aus Sicherheitsgründen vollständig als Bedingung übernommen. Ein Anbauverbot für

Gehölzpflanzungen bis 7,50 m vom Fahrbahnrand der Kreisstraße muss eingehalten werden.

9.7    Sonstige grünordnerische Festsetzungen / Allgemeines

Unterhalt/ Pflege/Schutz Begrünung

Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Der Aufwuchs ist zu

unterstützen (ggf. Gießen, Mulchen). Ausgefallene Gehölze und Bäume, welche festgesetzt sind, sind spätestens in der

nächsten Pflanzperiode nachzupflanzen. Bei der Pflanzung von Bäumen muss, falls keine geeigneten Schutzmaßnahmen

ergriffen werden, ein seitlicher Abstand zu den unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten werden (maßgebend sind

der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der Leitung).

öffentliche Grünfläche

zu pflanzender Baum im öffentlichen Bereich

gem. textlichen Festsetzungen (vorgeschlagener Standort)

zu pflanzender Baum im Bereich der privaten Grundstücke

(vorgeschlagener Standort)

PlanZV 90; Anlage Punkt 13.2

1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

PlanZV 90; Anlage Punkt 15.13

2 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 BauNVO)

2.1    Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO)

PlanZV 90; Anlage Punkt 1.1.3

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 Abs. 1-3 BauNVO, § 13 BauNVO)

Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen.

Zulässig sind:

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, sonstige das Wohnen nicht

störende Handwerksbetriebe und

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die sonstigen nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zugelassen und werden nicht

Bestandteil dieses Bebauungsplans.

PlanZV 90; Anlage Punkt 1.2.2

Mischgebiet (MI) (§ 6 Abs. BauNVO, § 13 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich

stören. Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und

6. Gartenbaubetriebe.

Die sonstigen nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zugelassen und damit nicht

Bestandteil dieses Bebauungsplans.

Nachweis der Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte zum Wohngebiet:

Das Gebäude auf dem Grundstück mit der Flurnummer 55 der Gemarkung Haselbach hat Bestandsschutz. Im Fall einer

Erweiterung oder Nutzungsänderung sind die Immissionswerte eines Mischgebiets (tags 60 dB(A), nachts 50 dB(A))

einzuhalten. Durch ein schalltechnisches Gutachten im Bauantrag ist nachzuweisen, dass der entsprechende Schutz des

direkt angrenzenden Wohngebiets gewährleistet ist. (vergl. textliche Hinweise: Punkt 2)

Grenze des räumlichen

Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Füllschema der Nutzungsschablonen

Allgemeines Wohngebiet

Art der baulichen

Nutzung

PlanzV 90; Anlage Punkt 1.1.3.

max. zulässige

Vollgeschosse

PlanzV 90; Anlage Punkt 2.7.

Grundflächenzahl

(GRZ)

PlanzV 90; Anlage Punkt 2.5.

Bauweise

o        = offen

          = nur Einzel- und Doppel-

             häuser  zulässig

ED

max. zulässige

Wohneinheiten

Mischgebiet

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten

Nr. 60 "Schlossacker", Haselbach
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